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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1961

Norm

ZPO §226 IIIB

ZPO §235 A1

ZPO §405 A

Rechtssatz

Der Kläger, der seinen Anspruch auf eine Pauschalvereinbarung stützt, kann nicht in höherer Instanz das Begehren als

einen auf zur bloßen Illustration des Zustandekommens der Pauschalvereinbarung schon in der Klage vorgetragene

Fakten gestützten Schadenersatzanspruch qualifizieren.

Entscheidungstexte

1 Ob 242/61

Entscheidungstext OGH 05.07.1961 1 Ob 242/61

Veröff: EvBl 1961/409 S 521

1 Ob 320/66

Entscheidungstext OGH 12.01.1967 1 Ob 320/66

6 Ob 254/70

Entscheidungstext OGH 21.10.1970 6 Ob 254/70

Auch; Beisatz: Hier: Beklagteneinrede, es werde der Wert einer zugestandenen Gratislieferung

aufrechnungsweise geltend gemacht, wird in zweiter Instanz auf einen auf das Illustrationsfaktum gestützten

Schadenersatzanspruch gegründet. (T1)
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